
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1982/10/20 11Os145/82
(11Os146/82), 15Os112/99

(15Os113/99)
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1982

Norm

StPO §3

StPO §29 ff

StPO §46 Abs4

StPO §49 Abs1

StPO §354

Rechtssatz

Der Staatsanwalt besitzt ein uneingeschränktes Beschwerderecht zu Gunsten des Beschuldigten (Angeklagten) auch in

Privatanklagesachen und Subsidiaranklagesachen.

Entscheidungstexte

11 Os 145/82

Entscheidungstext OGH 20.10.1982 11 Os 145/82

Veröff: SSt 53/63 = EvBl 1983/87 S 330

15 Os 112/99

Entscheidungstext OGH 21.10.1999 15 Os 112/99

nur: Der Staatsanwalt besitzt ein uneingeschränktes Beschwerderecht zu Gunsten des Beschuldigten. (T1) Beisatz:

Selbst dann, wenn dies vom Verfahrensrecht nicht ausdrücklich vorgesehen ist. (T2)
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